
84 Die Quellen der Langobardengesehiehte des Paulus Diaconus.

jetzt bei Beda wie bei Paulus als Excerpte aus dem Pontifical­
buch gelten, nicht vielmehr mit diesen Annalen zugleich von 
ihnen übernommen worden sind. Leider ist bei dem fast un­
erträglichen Mangel einer kritischen Ausgabe des Pontificalbuchs 
und der Unsicherheit, in der wir uns jetzt gegenüber den weit 
aus einander gehenden Recensionen desselben befinden, diese 
Frage zur Zeit schwerlich zu entscheiden. — Die Verzweigung 
endlich dieser Chronik weiter hinauf mit den ravennatischen 
Aufzeichnungen aus der Zeit des Theodorich und mit den in 
Constantinopel selbst geschriebenen Annalen führt in einen ganz 
anderen Kreis der Untersuchung, in welchen hier einzutreten 
keine Veranlassung vorliegt.

Ganz anderer Art ist das Verzeichniss der italischen Pro­
vinzen, zu dessen Erörterung ich schliesslich übergehe.

Als Kaiser Diocletian die alte der Sache nach längst be­
seitigte Scheidung zwischen der regierenden Bürgerschaft und 
den regierten Unterthanen des Römerstaats auch dem Namen 
nach aufhob und auch nach dieser Seite die Einheit des Staats­
gedankens zum vollen monarchischen Ausdruck brachte, hat 
er den Regierungsbezirk Italien, welchen er aus dem bisher 
befreiten Mutterland und den dazu geschlagenen alten Provin­
zialdistricten des bairisch-tirolischen Alpenlandes und der Inseln 
des tyrrhenischen Meeres bildete, wahrscheinlich in die folgenden 
zwölf Kreise getheilt1):

1) Es würde hier zu weit führen die Einzelangaben zu begründen. 
Ich bemerke in dieser Hinsicht, dass in dem Veroneser Verzeichniss aus 
der Zeit Diocletians die Nummern 1. 2. 4. 5 (Flaminia Picenum ist zu­
sammenzuziehen). 6. 8. 9. 10 aufgeführt werden und dass der zweifellos 
defecten Liste wahrscheinlich nicht mehr als vier Namen (3. 7. 11. 12) 
fehlen, da guter Grund vorhanden ist Samnium als anfänglich mit Cam­
panien verbunden zu betrachten.

1. Raetia.
2. Venetia et Histria.
3. Aemilia et Liguria.
4. Alpes Cottiae.
5. Flaminia et Picenum.
6. Tuscia et Umbria.
7. Campania et Samnium.
8. Apulia et Calabria.
9. Lucania et Bruttii.

10. Corsica.
11. Sardinia.
12. Sicilia.


